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Festste11ung

Art der Festste11ung ..,;.„,„,,.„-,..,,,;,..:,
Der Bescheid ergeht'nach E§8];B|K^biS,i.iSa(i0g?ünter dem Vorbehalt der Nachprufung.
!Feststel1unf
Umfang der Steyerbej
Die^Korperschaft 1st.nach-§ 5 Abs. 1 Nr..? KStG von der..KOrperschaftsteuer und nach § 3 Nr. 6
GewStG von der Gewerbesteuer befrei't, we11 sie aussch1ie8l1ch

'und
unmitfelbar steuerbegunstlgten

gemelnnUtzi'gen Zwecken im S1nne der §§ 51 ff. AO d1ent.

Die Rechtsbehelfsbelehrung bezieht s1ch nur auf die vorstehende(n) Festste11ung(en).

Hlnwelse zur Steuerbegiinstlgung
D1e_Kärperschaft fordert fo'
- Ford'erung von Uissenschaft.und
- Forderung von Kunst und Kultur
- Forderung der Vo1ks- und Berufsbildung einsch1jeB1ich der Studentenh11fe
- Forderung von Verbraucherberatung und'Verbraucherschutz

ii]igicgtgitg||gM16gjiH^RgeCT8T]SisKi»il^f:g2^^
Hlnwelse zur Aussteltung von Zuwendungsbestatlgungen
Zywendungsbestat1gungen~fiir Spenden:
D1e Kärperschaft Ist" berecht'igt, fEir Spenden, die ihr zur Veruendung fur' d1ese._Zwecke zugewendet
werden, Zuwendungsbestätigungen nach amtlich vorgeschn'ebenem Vordruck (§ 50 Abs. I EStDV)
auszuste11en.
Die amtlichen .Muster fflr die^Ausste11ung steyer]jcher_Zuwendungsbestatigungen stehen Im Internet
unter https://www.forniu1are-bf1nv.de als ausf!i11bare Formulare'zur Verfugung.

(^ /Zuwendungsbestätigungen für^Spenden und.ggfs.. M1tg]iedsbe1trage^ ddrfen nur ,aysgeste11t^ werden^
wenn das~ Datum des Frejste11ungsbescheides mcht langer a1s fQnf Jahre zurUckli'egt. D1e Fnst ist
taggenau zu berechnen (5 63 Abs; 5 AO).

Haftung be1 ynrlchtlgen Zuwendyngsbestatlgungen und fehtverwendeten Zuwendungen
Uer yörsätz11ch oder grob fahr1äss1g

"elne
unn'chtige Zuwendungsbestatlgung ausste11t oder

yeranlasst, dass Zuwenflungen nicht zu den in der Zuwendungsbestatigung' angegebenen steuer-
begBnstigten Zwecken veriiendet werden._ haftet f0r_die .entgangene Steuer.

-Dabe1
wird di'e

entgangene Einkommensteuer oder Köfperschaftsteyer m1t 30.?i, die entgangene Gewerbesteyer pauschal
in1t~l5~% der Zuwendung angesetzt (§'lOb Abs. 4 EStG, § 9 Abs. 3 KStG; §~9 Nr. 6 SewStG).

Hlnwelse zum |ta[>1ta1ertragsteuerabzu^ ^^^„;Bei Kapitalertragen, dte 6is zuinj312i.jZBZJls|zuf1ießen, reicht.fur ,die Abstandnahme vom Kapitat-:
ertragsteuerabzug nach § 44a AB's:;-Tf'aiTa 7 sowie _Abs. 4b;a.Saj:^>l;;.Nr.,3,undAbs. 10 Satz 1'Nr. 3
EStG.-d1e Vortage dieses Bescheides oder die Oberlassung iegMgr';|aiirlgl;']®tlut»egs1.at i|g;l;en;; op1e dleses
Bescheides aus."

:;~'11'-'':-<; " •• l">/;-?.^:&l;i;.s'^:^j":'"'

Das^Gleiche gi1t b1s zym o. a^_Zeitpupkt fur dt'e^ Erstattyng _yon Kap1ta1ertragsteuer nach
§ 44b Abs. 6 Satz 1 Nr. 3 EStG durch das depotfuhrenda Kredit- oder'Finanzd1enst1eistungs-
instttut.

Steuerkasse Hanburg
StelnstraBe 10, 20095 Hamburg
Z1.Nr.: Te1.: 040/42853-2085

Nei'tere Jnformatlonen auf der letzten Se1te oder r
Internet unter www.finanzbehoerde.hainburg.de

***** Fortsetzung slehe Selte 2 *****

Kredl't1nstUut:
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Anmerkungen
B-ittebeachten Sfe, dass dle Inanspruchnahme der Steuerbefrelung auch von der tatsachlichen
Geschäftsführung abhängt, d1e der Nachprjifung durch ^das Finanzamt -^ ggf; im Rahmen „ejnerAuBenprOfung. -~ unterliegt. D1e tatsachl'iche GeschaftsfUhrung muss auf

"d1e
aussch11eß11che

und ^ünmittelbare Erfu11üng der steuerbegünsti'gten Zwecke gen'chtet sein und d1e Bestlmungen
der.Satzung beachten.
Auch für dje Zukunft muss d1es durch ordnungsmaBige Ayfzeichnungen (Aufste11ung der Elnnahinen yndAusgaben,.Tät1gkei'tsben'cht, Veriiiögensiiberslcht mit Nachwelsen iiber Bildung und Entwicklung der
Riicldagen) nacfigewiesen werden (§ 63 AO).

Erläuterungen
'E^|gB^llgg^gg(l|ij|6I)ass^^||IiKAUäNnJl^^
Kegl^Rgpzffii'^äMirigWBiBS^

wei'den^^eyiQir'MaisSi'tSBi.ij'ettd®1'"

Es ist vom Finanzamt rege1rna81g zy prufen, ob die tatsach11che Geschaftsfiihrung
den gemeinniitz1gkeitsrecht1ichen Be'stimmungen entspncht.

,R®:u:;t]en,.S.lfi^,dal'ier b1tteJti3Js||zBmj33|J;2ag%g3g'eine Körperschaftsteuererklarung fur!SgB®BZOgg|gigisch1ie81'lT:ll%31ers%iBI'Bäiea2»;6eme1nnützigkeit"_e1n. Diese ist geniäß•FT5'0"'ffis^'VAO;;sow1e § 31 Abs. la KStG grundsatzlfcfi in elektronischer Form zu
iibermltteln. Hlerzu ist die,Reg1strierung 1m e1ster-Porta1 der F1nanzverwa1tung
notwendig. Wei'tere Informationen erhalten Sie im Internet unter wwu.e1ster.de.

B1tte reichen S1e daruber hinaus einzureichende Unterlagen (Gewlnnermittlungen,
Tatigkeitsber1chte,^H1tte1verwendungsrechnungen sowie dle
we1terh1n zeitgleich in Papierform ein.

Datenschutzhinweis:

Infprmationen Bber die Verarbeitung personenbezogener Daten 1'n der Steuerverwaltyng und^ubej; Ihre
Rechte nach.der Datenschutz-Grundve'rordnung soule uber Ihre Ansprechpartner in Dafenschutzfragen
entnehmen Si'e ^bitte dem a11geme1nen

"Informatl'onsschreibeh
de'r _F'tnanzyerwa1tung. ^Di'eses

Inforinatlonsschrelben fi'nden Sie''unter wifw.finanzamt.de (unter der Rubnk "Datenschutz") oder
erhalten Sie bei Ihrem Finanzamt.

Rechtsbehe1fsbe1ehrun!
Di'e in diesem Bescheia enthaltenen Verwaltungsakte konnen mit. dem Einspruch angefochten werden.
Der Einspruch 1st bei dem vorbezeichneten Finanzamt oder bei. der angegebenen AuBenste]1e
schr1ft1ich einzureichen, diesem / dieser elektronisch zu Bberimtteln oder dort zur Nlederschrift
zu erklären.
Ein Elnspruch ist Jedoch^ausgeschlossen, sowelt dieser Bescheidelnen Verwaltun^sakt andert oder
ersetzt, 'gegen

den ein zylasslger Einspruch oder (nach ei'nem zu1ass1gen Einsprych) eine zulassige
K1age, Revision oder Nichtzulassungsbeschwerde anhangi'g ist. In diesem' Fall wi'rd der neue
Verwaltungsakt Gegenstand des Rechtsbehelfsverfahrens.
Die Fr1st-fBr die Einlegyng .eines Einspruchs betragt,einen_Honat;
Si'e beginnt m1t Ablauf

'des
Tages, 'an dem Ihnen'dieser Bescheld bekannt gegeben worden jst. Bei

Zusendung durch einfachen Brief gllt'die Bekanntgabe mit dem^dritten Tag nach'Aufgabe zur Post als
bewirkt, es sei denn, dass der Bescheid zu ei'nem spateren Zeitpunkt zugegangen ist.

weltere Informationen

öffnungszeiten:

Mo, Ni, Fr: 8-lZUhr

Telefonische Erre1chbarke1t:
Mo., Hi. und Fr.: 8-12 Uhr sowie D1. und Do.: 8-15 Uhr
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